
 
 
 
Eigentum  
 
ist die Verfügungsgewalt über eine Sache auf rechtlicher Grundlage. Dabei kann es sich wie 
beim geistigen Eigentum auch um immaterielle vermögenswerte Sachen handeln. Vom Besitz 
unterscheidet sich das Eigentum dadurch, dass es einen Rechtstitel voraussetzt; so kann 
beispielsweise ein gestohlener Gegenstand zwar im Besitz des Diebes sein, er ist aber nicht 
sein Eigentum. 


